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Gemeinderatsbeschlüsse 

 

 

 

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 30. September 2013 folgende Beschlüsse gefasst: 

 

1. Die Interpellation der GP-Fraktion, vom 11. November 2012, überwiesen am 28. Januar 

2013, betreffend geplanter Erweiterung Golfplatz Beichlen wird als erledigt abgeschrieben. 

2. Die Interpellation der SP-Fraktion, vom 12. Februar 2013, überwiesen am 8. April 2013, 

betreffend der Förderung von günstigem Wohnraum wird als erledigt abgeschrieben. 

3. Die Interpellation der CVP-Fraktion, vom 13. Februar 2013, überwiesen am 8. April 2013, 

betreffend der Schaffung von günstigem Wohnraum wird als erledigt abgeschrieben. 

4. Die Interpellation von Hanspeter Andreoli und Ivo Peyer, BFPW, vom 12. Juli 2013, betref-

fend Auswirkungen der bewilligten Geschäfte der laufenden Legislatur auf die Finanzen der 

Stadt Wädenswil wird zur Beantwortung an den Stadtrat überwiesen. 

5. Die Interpellation von Hansjörg Schmid, SP, und Tobias Mani, EVP, vom 14. Dezember 

2012, überwiesen am 25. März 2013, betreffend durchgehendes Trottoir Schlossbergstras-

se sowie Tempo-30-Zone im Gebiet Etzelstrasse / Eintrachtstrasse / Seestrasse / Schloss-

bergstrasse wird als erledigt abgeschrieben. 

6. Die Interpellation der FDP-Fraktion, vom 16. Januar 2013, überwiesen am 25. März 2013, 

betreffend Um- und Erweiterungsbau Frohmatt wird als erledigt abgeschrieben. 

7. Folgenden Personen wurde das Wädenswiler Bürgerrecht erteilt, vorbehältlich der Geneh-

migung durch Bund und Kanton: 

- KOTSALIS Evangelos Marios, griechischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Wädenswil, 

Schlossbergstrasse 32 

- LI FRAINE geb. Mellone, Anna Maria, italienische Staatsangehörige, wohnhaft in  

Wädenswil, Einsiedlerstrasse 35 

- ROUSSEAU Jacques Joseph Remy Ghislain, belgischer Staatsangehöriger, wohnhaft 

in Au-Wädenswil, Apfelmatte 12 

- SALTA Diary mit seiner Frau Guan SALAHADIN AZIZ, geb. Salahadin und den  

Kindern Lira SALTA, Gardana SALTA und Mina SALTA, irakische Staatsangehörige, 

wohnhaft in Wädenswil, Schönenbergstrasse 100 

- BERISHA Blerim, mit seinen Kindern Lion und Lina, kosovarische Staatsangehörige, 

wohnhaft in Wädenswil, Seestrasse 157a 

- BÖDI Richard Anton mit seiner Ehefrau Hedwig SCHMUCKER-BÖDI, geb. Schmucker 

und den Kindern Sonja Marie BÖDI und Leonard Frederik BÖDI, deutsche Staatsan-

gehörige, wohnhaft in Wädenswil, Mühlebachstrasse 26 
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- DESJUMAUX Daphné Marie mit ihrem Ehemann Pierre Marie Charles DE CHARRIN 

und den Kindern Gatien Marie Arnaud DE CHARRIN und Natalène Marie Odile DE 

CHARRIN, französische Staatsangehörige, wohnhaft in Wädenswil, Grünenbergstras-

se 17 

- DONATH Herbert Manfred, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft in Au-Wädenswil, 

Seehaldenweg 11 

- DONATH geb. Gruttmann, Rita, deutsche Staatsangehörige, wohnhaft in Au-

Wädenswil, Seeguetstrasse 19 

- IMERI Imrli mit seiner Ehefrau Lulzana geb. Asani und den Kindern Amra und Amar, 

mazedonische Staatsangehörige, wohnhaft in Au-Wädenswil, Steinacherstrasse 17 

- MAFFI William Claudio, italienischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Au-Wädenswil, 

Rietliaustrasse 4 

- SEIBERT Carsten mit seiner Ehefrau Anke Christine, geb. Otto, deutsche Staatsange-

hörige, wohnhaft in Au-Wädenswil, Oberortweg 10 

- ZHUNIQI geb. Avdili, Ardiana mit ihrem Sohn Ardmir, kosovarische Staatsangehörige, 

wohnhaft in Wädenswil, Zugerstrasse 60 

 

Stimmrechtsrekurs 

Gegen diese Beschlüsse kann gestützt auf § 151 a Gemeindegesetz wegen Verletzung der 

politischen Rechte sowie Vorschriften über ihre Ausübung innert 5 Tagen von dieser Veröffentli-

chung an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Horgen erhoben werden.  

 

Beschwerde 

Gegen diese Beschlüsse kann gestützt auf § 151 Gemeindegesetz (Verstoss gegen überge-

ordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit) innert 30 Tagen von 

dieser Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat Horgen einge-

reicht werden. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen.  

 

Gemeinderat 

Astrid Furrer, Präsidentin 

Melanie Imfeld, Ratssekretärin 

Hinweise für die Publikation 

 

Amtliche Publikation in der  

 Zürichsee-Zeitung  am Freitag, 4. Oktober 2013 
 

Wädenswil, 1. Oktober 2013 Melanie Imfeld, 044 789 72 06 


